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vertragsgarantiedeckung

Durch eine Vertragsgarantiedeckung kann sich ein deutscher
Exporteur, der zur Absicherung seiner eigenen vertraglichen
 Verpflichtungen eine Garantie gegenüber dem Besteller heraus-
legen muss, vor Verlusten aus einer politisch bedingten oder
widerrechtlichen Ziehung dieser Garantie schützen.

was wird abgesichert?

Die Vertragsgarantiedeckung leistet Entschädigung bei einem
 Verlust der Garantiesumme, wenn die Garantie vom ausländischen
Besteller

@ rechtmäßig in Anspruch genommen wird, weil der deutsche
Exporteur seine Verpflichtungen aus im Ausland liegenden po -
litischen Gründen nicht erfüllen kann; 

@ rechtmäßig in Anspruch genommen wird, weil aufgrund eines 
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Embargos die
Durchführung des Vertrages unmöglich wird; 

@ aufgrund von im Ausland liegenden politischen Gründen wider-
rechtlich in Anspruch genommen wird;

@ aus sonstigen Gründen widerrechtlich gezogen (unfair calling)
und der hieraus resultierende Rückzahlungsanspruch aus politi-
schen oder wirtschaftlichen Gründen uneinbringlich wird;

wer kann eine vertragsgarantiedeckung

erhalten?

Die Vertragsgarantiedeckung steht jedem deutschen export -

unternehmen zur Verfügung. Darüber hinaus können auch aus -
ländische Handelsunternehmen für die Ausfuhrgeschäfte ihrer
deutschen, im Handelsregister eingetragenen Niederlassungen eine
Vertragsgarantiedeckung erhalten.

was ist eine  vertragsgarantiedeckung?

Bei einem Exportgeschäft ist der Exporteur häufig verpflichtet, zur
Absicherung des Bestellers Vertragsgarantien herauszulegen. Zu
den in der Praxis geläufigsten Vertragsgarantien zählen die Anzah-
lungs-, die Liefer-/Leistungs- sowie die Gewährleis tungsgarantie.
Auch die Bietungsgarantie wird in diesem Zusammenhang dazu
gerechnet, obgleich insoweit gerade noch kein Vertrag besteht; 
die gedeckten Risiken sind entsprechend angepasst.  

Die Vertragsgarantie wird in der Regel von der Haus bank des
 deutschen Exporteurs in der Form einer „unwiderruflichen Garantie
auf erstes Anfordern“ gestellt. Hierdurch hat der Besteller die Sicher-
heit, dass er bei einer Vertragsverletzung durch den deutschen
Exporteur sofort, d. h. auf seine bloße Anforderung hin, die Garan-
tiesumme erhält. 

Dieses grundsätzlich legitime Interesse des Bestellers birgt für den
deutschen Exporteur allerdings die Gefahr, dass die Vertragsgaran-
tie in Anspruch genommen wird, obwohl er selbst keinen Vertrags-
verstoß zu vertreten hat. Zur Absicherung dieses Risikos stellt der
Bund eine Vertragsgarantie deckung zur Verfügung.  

kann bzw. muss die 

vertrags garantiedeckung mit anderen 

deckungen kombiniert werden? 

Die Übernahme einer Vertragsgarantiedeckung muss grundsätzlich
zusammen mit einer Fabrika tions risiko- (siehe Produktinformation
fabrikationsri siko  deckung) bzw. einer Lieferantenkreditde -
ckung (siehe Pro  duktinformation lieferantenkreditdeckung)
beantragt werden. Lediglich für eine Bietungs garantie kann auf
Wunsch des Exporteurs vom Bund auch eine isolierte Vertrags -
garantiedeckung übernommen werden; in diesem Fall werden nur
die Risiken der widerrechtlichen Inanspruchnahme gedeckt.
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für welchen zeitraum 

besteht deckungsschutz?

Der Deckungsschutz beginnt mit der Herauslegung der Garantie und
endet mit ihrer Rückgabe bzw. bei einer widerrechtlichen Ziehung
durch den ausländischen Besteller aus sonstigen Gründen mit der
Erfüllung des Rückzahlungsanspruches.

was kostet die vertragsgarantiedeckung?

Als Prämie für die Vertragsgarantie  deckung wird grundsätzlich ein
bestimmter Prozentsatz des Garantiebetrages erhoben. 

Eine Ausnahme hiervon bilden die Anzahlungs garantien, die pro
rata Lieferung bzw. Leistung  erlöschen. Bei diesen Vertragsgaran-
tien, bei denen sich der Risikozeitraum auf die Fabrikationsphase
beschränkt, ist der Garantiebetrag bereits bei der Er mittlung der
Selbstkosten bei der Fabrikations risikodeckung berücksichtigt,
sodass die Prämie für die Vertragsgarantie bereits über die Prämie
für die Fabrikationsrisikodeckung abgegolten ist. 

Bearbeitungsgebühren für die Vertragsgarantiedeckung werden nur
für die Sonderfälle erhoben, in denen die Vertragsgarantiedeckung 
isoliert übernommen werden kann (z. B. isolierte Bietungsgaran-
tien). Sie sind in diesem Fall von der Höhe des Garantiebetrages
abhängig. Weitere Informationen enthält die Publikation prämien.

wann und wie wird entschädigt?

Die Leistung der Entschädigung setzt den Eintritt eines gedeckten
Risikos voraus. 

Bei der Deckung von Anzahlungsgarantien, die pro rata Lieferung
bzw. Leistung erlöschen und insoweit im Rahmen einer Fabrika -
tionsrisikodeckung mit gedeckt werden, richten sich die Entschä -
digungsvoraussetzungen nach denjenigen der Fabrikationsrisiko-
deckung. Dies bedeutet insbesondere, dass auch der Ausfuhr -
vertrag wirksam sein muss. 

Liegen dem Bund alle erforderlichen Unterlagen vor, stellt er die
Schadenabrechnung binnen zwei Mo  na ten auf. Die Auszahlung der
Entschädigungssumme erfolgt dann innerhalb eines weiteren
Monats.

Der Exporteur wird mit einem selbstbehalt am Ausfall beteiligt.
Dieser liegt im Regelfall für alle  Risiken bei 5%.

wie erhalte ich deckungsschutz?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die euler hermes

kreditversicherungs-ag. 

Für nähere Informationen stehen die Hauptverwaltung in Hamburg
sowie die zahlreichen Außenstellen in Deutschland zur Verfügung.
Umfangreiches Informationsmaterial sowie die Antragsformulare 
(für die Vertragsgarantiedeckungen sind die An tragsformulare für
Lieferantenkreditdeckungen zu verwenden) können auch unter
www.agaportal.de eingesehen und he runtergeladen werden.
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die eckpunkte der vertragsgarantiedeckung 

im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche oder bestimmte
 deutsche Export- und bestimmte 
ausländische Handels -
unternehmen

Deckungsgegenstand: Betrag der vom deutschen
 Exporteur herausgelegten
 Garantie

Gedeckte Risiken: Verlust des Garantiebetrags
 infolge der Ziehung der Garantie
aus politischen Gründen sowie
die Uneinbringlichkeit eines
objektiv festgestellten Rück -
forderungsanspruchs nach einer
unberechtigten Ziehung 
(unfair calling) 

Beispiele für 
Anwendungsfälle: @ Bietungsgarantien

@ Anzahlungsgarantien
@ Liefer- und Leistungsgarantien
@ Gewährleistungsgarantien
@ Erfüllungsgarantien
@ Zollgarantien
@ Einbehaltablösungsgarantien

Selbstbeteiligung: 5 % für alle Risiken

Antragsgebühren: keine, sofern auch eine
Fabrikations risiko- oder
 Lieferantenkreditdeckung
 beantragt wird

Prämie: ein bestimmter Prozentsatz 
des  Garantiebetrages 
(Ausnahme: Anzahlungs -
garantien, die spätestens 
pro rata Lieferung bzw. Leistung
erlöschen)



www.agaportal.de
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Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands -

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze.

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Export geschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden. 

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein

Mandatar konsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt. 

Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart


